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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzun-
gen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 221)   

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.06.2023 (GBl. S. 
170) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Gewerbegebiet (GE) (§ 8 BauNVO) 

1.1.1 Im Gewerbegebiet GE sind Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. 

1.1.2 Tankstellen sowie Anlagen für sportliche Zwecke gemäß § 8 (2) Nr. 3 und Nr. 4 
BauNVO sind nicht zulässig.  

1.1.3 Anlagen für kirchliche und kulturelle gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungs-
stätten gemäß § 8 (3) Nr. 2 und Nr. 3 BauNVO sind nicht zulässig.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
und dem Planeinschrieb zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen 
Wert der 

▪ Grundflächenzahl (GRZ) und  
▪ Höhe der baulichen Anlagen (GH). 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.3.1 Die maximale Gebäudehöhe (GH) ist dem Planeintrag zu entnehmen und wird in 
Metern über Normalhöhennull (m üNHN) angegeben. Die Erdgeschossfußboden-
höhe wird im Plangebiet auf 126 m ü NHN bzw. auf 127 m ü. NHN festgesetzt. Ab-
weichungen von der festgesetzten Erdgeschossfußbodenhöhe um einen Meter 
(nach oben oder unten) sind zulässig. 

1.3.2 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) kann durch technische Aufbauten oder 
Absturzsicherungen auf maximal 20% der Dachfläche um maximal 4,0 m überschrit-
ten werden. Die technischen Aufbauten sind in diesem Fall mindestens 4,0 m von 
der Außenkante der Dachfläche abzurücken. Dies gilt nicht für Absturzsicherungen.  

1.3.3 Ab einer Gebäudehöhe von 25 m sind Überschreitungen durch technische Aufbau-
ten nicht zulässig. 
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1.3.4 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, dürfen die realisierte Gebäude-
höhe um bis zu 1,5 m überschreiten und müssen zur Außenkante der Dachfläche 
einen Abstand von 1,5 m einhalten.  

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Als abweichende Bauweise gilt die offene Bauweise, wobei auch Gebäudelängen 
über 50 m zulässig sind. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 
23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

Unterirdische Bauteile und Anlagen wie z.B. Regenrückhaltebehälter, Tanks für 
Sprenkleranlagen oder Löschwasser sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baufenster) zulässig. 

1.5 Garagen, Carports und Stellplätze sowie Nebenanlagen  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)  

1.5.1 Garagen, überdachte Kfz-Stellplätze und hochbaulich in Erscheinung tretende Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der Baufenster zuläs-
sig.  

1.5.2 Offene Kfz-Stellplätze sind nur innerhalb der Baufenster und innerhalb der In der 
Planzeichnung festgesetzten Stellplatzzonen (ST) zulässig und müssen zur öffentli-
che Straßenverkehrsfläche einen Mindestabstand von 1 m einhalten. 

1.5.3 Offene Fahrrad-Stellplätze sind im gesamten Baugebiet, mit einem Mindestabstand 
von 1 m zur öffentliche Straßenverkehrsfläche, zulässig. 

1.5.4 Die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung 
von Abwasser dienenden Nebenanlagen (§ 14 (2) BauNVO) sind im gesamten Plan-
gebiet allgemein zulässig.  

1.6 Leitungsrecht (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

1.6.1 Die Fläche R1 ist mit einem Leitungsrecht zu Gunsten des Versorgungsträgers zu 
belasten. 

1.6.2 Bauliche Anlagen und tiefwurzelnde Bäume und Sträucher sind im Bereich des Lei-
tungsrechts (R1) unzulässig. 

1.7 Private Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)  

Die in der Planzeichnung dargestellte private Grünfläche F1 erhält die Zweckbestim-
mung „Randeingrünung“. Zulässig ist ausschließlich eine gärtnerische Gestaltung 
der Fläche. Die Errichtung baulicher Anlagen ist nicht zulässig. 

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird bzw. Ran-
gier-, Anlieferungs-, Parkierungs- und Abstellflächen für LKW sind mit einer wasser-
undurchlässigen Oberfläche zu versehen und über zusätzliche Reinigungsanlagen 
zu entwässern. Hof- und untergeordnete Verkehrsflächen, von deren Nutzung keine 
Grundwassergefährdung ausgeht, sind mit wasserdurchlässigem Material zu befes-
tigen. 
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1.8.2 Flache und flachgeneigte Dächer der Hauptgebäude mit einer Neigung von 0° bis 5° 
sind extensiv zu begrünen. Die Substratschicht beträgt mindestens 20 cm. Ausge-
nommen hiervon sind von technischen Anlagen überbaute oder als Terrassen ge-
nutzte Dachflächen.  

1.8.3 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination 
des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser eingeleitet 
wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

1.8.4 Licht-, Lüftungs- und Entwässerungsschächte sind so zu gestalten, dass sie keine 
Fallenwirkung auf bodengebundene Tiere ausüben, z. B. durch entsprechende Si-
cherungen (z. B. engstrebige Gullyroste mit Strebenabstand von max. 1,6 cm) oder 
Wiederausstiegshilfen. 

1.8.5 Die Außenbeleuchtung ist generell auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren. 
Es sind ausschließlich insektenfreundliche und energieeffiziente LED-Leuchtmittel 
mit UV-armem“ Licht mit einer Farbtemperatur von 1.700 bis 2.200 Kelvin oder 
„warmweißes“ Licht mit einer Farbtemperatur von maximal 3.000 Kelvin zulässig. 
Die Leuchtgehäuse müssen gegen das Eindringen von Insekten geschützt sein, die 
Oberflächentemperatur darf 40°C nicht überschreiten. Weiterhin sind im Hinblick auf 
Insekten und Fledermäuse die Leuchten so zu konstruieren, dass der Leuchtpunkt 
möglichst weit in den Beleuchtungskörper integriert ist (sog. „Full-cut-off-Leuchter“). 
Eine gleichmäßige und gezielte Beleuchtung der zu beleuchtenden Flächen von 
oben nach unten, die Abschirmung von Streulicht, sowie eine zeitlich bedarfsge-
rechte Beleuchtungssteuerung (z.B. Abschalten in den Nachtstunden, Einsatz von 
Bewegungsmeldern) ist auszuführen. Die bisher beruhigten und abgeschirmten Be-
reiche außerhalb des Geltungsbereichs sind als Dunkelkorridore zu erhalten und 
dürfen auch weiterhin nicht von Beleuchtungseffekten beeinträchtigt werden.  

1.8.6 Innerhalb der im Plan gekennzeichneten Maßnahmenfläche F1 ist eine artenreiche 
Fett-/Frischwiese anzulegen. Die Einsaat der Wiesenflächen hat mit autochthonem 
Saatgut mit einem Anteil krautiger Arten von mindestens 50 % zu erfolgen. Zur Ent-
wicklung der Wiesen ist eine zwei bis dreimal jährliche Mahd der Flächen mit Abfuhr 
der Mahdguts vorzunehmen. Eine Düngung der Fläche mit Pestiziden ist nicht zu-
lässig. 

1.8.7 Mindestens 50 % der äußersten Wandflächen von Gebäuden sind nach Norden und 
nach Osten zur freien Landschaft durch boden- oder fassadengebundene, standort-
gerechte, für Fassadenbegrünung geeignete Gehölze und Kletterpflanzen zu begrü-
nen. Die Pflanzbereiche sind ausreichend zu dimensionieren. Ist aus technischen 
oder baulichen Gründen (Fenster, Türen, Tore etc.) die Bepflanzung einer Fassade 
nicht möglich, so sind die notwendigen Pflanzen und Rankhilfen an anderen Fassa-
denseiten anzuordnen. Die Bepflanzungen sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang zu ersetzen.  

1.9 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 23 und 24 BauGB) 

Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Lärmschutz) werden zur Offen-
lage ergänzt. Es wird auf das beigefügte Gutachten verwiesen. 

1.10 Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

1.10.1 An den im Plan gekennzeichneten Flächen für Anpflanzungen sind standortge-
rechte, hochstämmige Bäume gemäß der Pflanzliste im Anhang zu pflanzen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sind in einem Abstand von 15 m zu 
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anzupflanzen. Abgängige Bäume sind gleichwertig zu ersetzen. Bestehende Baum-
standorte können auf die zu pflanzenden Bäume angerechnet werden. 

1.11 Erhaltungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

1.11.1 Die in der Planzeichnung mit einem Baumerhalt gekennzeichneten Bäume sind dau-
erhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Bäume sind gleichwertig zu ersetzen. 
Bei allen zum Erhalt festgesetzten Bäumen kann bei einer notwendigen Neupflan-
zung in begründeten Fällen (z.B. Verkehrssicherheit) um bis zu 5 m vom jetzigen 
Standort abgewichen werden.  

1.12 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (§ 9 (1) Nr.26 
BauGB) 

1.12.1 Angrenzend an die öffentlichen Verkehrsflächen sind die zur Herstellung des Stra-
ßenkörpers und der Versorgungseinrichtungen erforderlichen Böschungen bzw. 
Fundamente auf dem privaten Grundstück zu dulden. Lichtmasten und Verkehrszei-
chen sind auf dem angrenzenden privaten Grundstück zu dulden. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.06.2023 (GBl. S. 
170) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

2.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Die zulässige Dachneigung ist der Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil zu 
entnehmen.  

2.1.2 Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen, sind bei allen Dachneigungen 
unter Einhaltung der Festsetzungen zur Gebäudehöhe (siehe Ziffer 1.3) und zur 
Dachbegrünung (siehe Ziffer 1.8.2) zulässig. Sie sind aus blendfreiem Material her-
zustellen. 

2.1.3 Leuchtfarben und reflektierende Materialien sind zur Oberflächengestaltung der Ge-
bäude (Dach und Fassade) unzulässig. Ausgenommen hiervon sind Anlagen, die 
der solaren Energiegewinnung dienen (Solar-, Photovoltaikanlagen etc.) 

2.1.4 Wellfaserzement, Foliendächer und offene Bitumenbahnen sind als Dacheinde-
ckung nicht zulässig.  

2.1.5 Ab einer Gebäudehöhe von 150 m ü. NHN (z.B. Hochregallager) dürfen Gebäude 
und bauliche Anlagen eine maximale Gebäudelänge von 100 m nicht überschreiten.  

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

2.2.1 Werbeanlagen sind ausschließlich innerhalb der Baufenster zulässig.  

2.2.2 Werbeanlagen an Gebäuden sind bis zu einer Größe von jeweils 25 m² zulässig. In 
der Summe dürfen sie jedoch 10% der jeweiligen Fassadenfläche nicht überschrei-
ten. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die tatsächliche Gebäudehöhe nicht über-
schreiten. 

2.2.3 Freistehende Werbeanlagen sind zulässig bis zu einer Höhe von 8,0 m, bis zu einer 
Breite von 3,0 m und einer Ansichtsfläche bis zu 10,0 m².  

2.2.4 Selbstleuchtende Werbung und Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder 
laufendem Licht und Booster (Lichtbewegung am Himmel) sind nicht zulässig. Die 
Leuchtstärke von Werbeanlagen muss so begrenzt werden, dass die Verkehrsteil-
nehmer nicht geblendet bzw. behindert werden. Beleuchtungen von Betriebsgelän-
den und Lichtquellen an Gebäuden müssen so beschaffen sein, dass keine Blend-
wirkung eintritt und der Verkehr auf den an das Plangebiet angrenzenden Straßen 
nicht beeinträchtigt wird. 

2.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Abstellflächen wie Abfalltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind mit einem 
festen Sichtschutz oder einer dichten Bepflanzung abzuschirmen.  

2.3.2 Die nicht bebauten Flächen bebaubarer Grundstücke, die nicht als Arbeits- oder La-
gerfläche genutzt werden, sind naturnah oder gärtnerisch anzulegen.  
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2.4 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Die Höhe der Einfriedungen wird begrenzt auf maximal 2,20 m. Entlang der öffentli-
chen Verkehrsflächen sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 0,80 m zu-
lässig;  

2.4.2 Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig. 

2.5 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

2.5.1 Das auf dem Baugrundstück anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist über 
die belebte Bodenschicht zu versickern.  

 
Anpassung der Festsetzung auf Grundlage des Bodengutachtens und des Entwässerungskonzepts zur 
Offenlage.  
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3 HINWEISE 

3.1 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz-
behörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische 
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist ein-
verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird 
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.2 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

3.3 Hochwasserschutz 

Nach Berechnungen der Hochwassergefahrenkarten ist das Plangebiet von einem 
extremen Hochwasserfall (HQ extrem) betroffen (Eintrag in die Planzeichnung wird 
zur Offenlage ergänzt). Die HQextrem-Überflutungsflächen gelten nach 
§ 78b (1) WHG als Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Die 
Gefährdung ergibt sich bei selteneren Hochwasserereignissen aus dem HQ 100 
durch Versagen oder Überströmen der vorhandenen Schutzeinrichtungen bzw. Ver-
klausungsszenarien an den Engstellen wie etwa Brücken oder Durchlässen.  

 

Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte der LUBW (HQextrem)und schematischer Darstellung des Geltungs-
bereichs (Quelle: LUBW 2023, ohne Maßstab) 
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Der berechnete Wasserspiegel bei HQextrem verändert sich aufgrund der Geländeto-
pographie und des Wasserabflusses auf der Oberfläche. Aufgrund von Änderungen 
im Gewässerverlauf und der Geländetopographie im Einzugsgebiet werden die 
Hochwassergefahrenkarten in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben werden. 
Die aktuellen Daten der Wasserspiegellage können auf den Internetseiten des Lan-
des Baden-Württemberg abgerufen werden. Im HQextrem-Fall kann laut Hochwas-
serrisikomanagement-Abfrage bei der LUBW mit Einstautiefen von 0,5 m bis ca. 1,5 
m gerechnet werden.  

Gemäß § 5 (2) WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im 
Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminde-
rung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken, den nachteiligen Fol-
gen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.  

Es wird empfohlen, bauliche Anlagen im Risikogebiet in einer hochwasserangepass-
ten Bauweise (wasserdichte Wanne, Schutz vor Aufschwimmen, angepasste Erdge-
schossfußbodenhöhe) herzustellen, um sie vor eindringendem Wasser und 
Bauschäden zu schützen. Der Schutz des Bauwerks vor eindringendem Wasser 
und Bauschäden liegt in der Verantwortung des Bauherrn. Durch bauliche Maßnah-
men und eine hochwasserangepasste Bauweise und Nutzung können Schäden am 
Bauvorhaben durch Überflutungen begrenzt oder gar vermieden werden.  

Bei der Lagerung und beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie der Er-
richtung von Heizölverbraucheranlagen (§ 78c Wasserhaushaltsgesetz) gelten hier 
Verbote bzw. besondere Schutzvorschriften.  

3.4 Wasserschutzgebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt vollständig innerhalb des rechtskräf-
tig festgesetzten Wasserschutzgebiets der Stadtw. Gaggenau und Raststatt, Kupp.-
Mugg.47 in der Schutzzone IIIB. 

 
Luftbildausschnitt mit Lage des Wasserschutzgebiets und schematischer Darstellung des Geltungsbereichs (Quelle: 
LUBW, ohne Maßstab) 

Zum Schutze des Grundwassers ist im Wasserschutzgebiet auf eine dauerhaft 
dichte und leicht zu kontrollierende Ableitung des Abwassers besonderen Wert zu 
legen. Auf die DWA-Regelwerke A-142 und M-146 wird ausdrücklich hingewiesen. 
An die Abwasserleitungen sind entsprechend der Gefährdungsabschätzung 
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besondere Anforderungen zu stellen.  

3.5 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

3.6 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher kann 
es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, Stäube 
oder Geräuschen kommen. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen, solange die 
Grenzwerte der gesetzlichen Bestimmungen nicht überschritten werden. 

3.7 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
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Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu-
schließen. 

3.8 Artenschutz 

Bauzeitenbegrenzung 

Gehölzrodungen und Baufeldfreimachung sind zwischen dem 1. Oktober und 28. 
Februar durchzuführen. Bei Rodungsmaßnahmen im Winterhalbjahr vor der Um-
siedlung der Zauneidechsen dürfen die Habitatflächen der Reptilien nicht mit schwe-
rem Gerät befahren werden. Diese würden die Tiere in ihren frostgeschützten Ver-
stecken im Boden und unter Steinen, Wurzelstubben etc. töten. Bei den Rodungen 
sind die Fahrtrassen daher abzustimmen und zu markieren. 

Vermeidung Vogelschlag 

Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist ge-
mäß § 44 BNatSchG zu vermeiden. Hierfür sind an Fenstern oder sonstigen Vergla-
sungen geeignete Maßnahmen zu treffen.  

CEF – Maßnahmen 

Zum Ausgleich von Fledermaus- und Vogelquartieren sind zwölf Fledermauskästen 
und sechs Meisenkästen in geeigneten Habitaten im Umfeld von 1.000 m zum Ein-
griff aufzuhängen. Für weitere betroffene Vogelarten sind in geeigneten Bereichen 
30 Nistkästen für den Star, zwölf für den Gartenrotschwanz, drei für den Grau-
schnäpper, aufzuhängen. Die genauen Standorte der zuvor genannten Nistkästen 
(Flst.-Nrn.) werden zur Offenlage in die artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprü-
fung eingearbeitet.  

Gleichzeitig sind als Ausgleich zum Verlust von Jagdgebieten für Fledermäuse sind 
Neupflanzungen von hochstämmigen Obstbäumen in doppelter Anzahl der von der 
Fällung betroffenen Obstbäume notwendig.  

Um eine Tötung von Zauneidechsen zu vermeiden, müssen diese aus dem Baufeld 
vergrämt bzw. umgesiedelt werden. Hierzu müssen Ersatzlebensräume hergestellt 
werden (Flächenbedarf ca. 1,89 ha). Die Verortung der Flächen erfolgt zur Offen-
lage. Die Vergrämung der Zauneidechsen muss innerhalb der Aktivitätszeit, also 
Mitte August bis Ende September oder Ende März bis Anfang Mai, durchgeführt 
werden. Anschließend muss eine erneute potenzielle Besiedelung des Baufeldes 
verhindert werden. Die Maßnahmenumsetzung ist durch eine Umweltbaubegleitung 
zu überwachen.  

Zum Schutz von Brutstätten des Körnerbocks sind Brut-/Verdachtsbäume zu bergen 
und als Totholzpyramiden aufzustellen.  

Nahrungs- und Nist-Habitate für Wildbienen sind in Form von magerem, blütenrei-
chem Grünland sowie Ruderalfluren mit entsprechenden Nahrungspflanzen herzu-
stellen.  

Die räumliche Verortung der zuvor genannten CEF-Maßnahmen wird zur Offenlage 
in der artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsprüfung ergänzt. 
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Stadt Kuppenheim, den  
 
 
 
 
 
Karsten Mußler 
Bürgermeister 

 Planverfasser 

 
 
 

  

Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Stadt Kuppenheim 
übereinstimmen. 
 
 
Kuppenheim, den  
 
 
 
Karsten Mußler 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens 
ist der ____________ 
 
 
 
Kuppenheim, den  
 
 
 
Karsten Mußler 
Bürgermeister 
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ANHANG 

Pflanzliste 
 
Bäume (Sorten möglich): 
 
Quercus robur    Stiel-Eiche 
Carpinus betulus     Hainbuche 
Acer campestre     Feld-Ahorn 
Prunus avium    Vogelkirsche 
Sorten von Apfel-, Birn- und Kirschbäumen gemäß den Empfehlungen der Streuobstinitative 
Kuppenheim.  
 
Sträucher 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
Corylus avellana   gewöhnliche Hasel 
Crataegus laevigata/monogyna Ein-/Zweigriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare    Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Echte Hundsrose 
Salix alba    Silber-Weide 
Salix caprea    Sal-Weide 
Salix cinerea    Grau-Weide 
Salix purpurea   Purpur-Weide 
Salix rubens    Fahl-Weide 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus   gewöhnlicher Schneeball 
 
Dachbegrünung 
Die folgende Artenliste stellt eine Auswahl dar, Ergänzungen sind möglich. Der Anteil krautiger 
Arten hat mindestens 50 % zu betragen. Die Ansaat mit krautigen Arten und Gräser ist um eine 
Sedum-Sprossen-Ansaat zu ergänzen.   
 
Alyssum montanum    Steinkraut 
Anthericum ramosum   Graslilie 
Asperula cynanchica    Hügel-Maier 
Campanula rotundifolia  Rundblättrige Glockenblume 
Dianthus carthusianorum   Kartäusernelke 
Draba verna     Frühlings-Hungerblümchen 
Echium vulgare    Natternkopf 
Euphorbia cyparissias   Zypressen-Wolfsmilch 
Helianthemum nummularium  Gewöhnliches Sonnenröschen 
Hieracium pilosella    Kleines Habichtskraut 
Jasione montana    Berg-Sandglöckchen 
Petrorhagia prolifera    Sprossende Felsennelke 
Potentilla verna    Frühlingsfingerkraut 
Prunella grandiflora    Großblütige Braunelle 
Ranunculus bulbosus   Knolliger Hahnenfuß 
Sanguisorba minor    Kleiner Wiesenknopf 
Saxifraga granulata    Knöllchen-Steinbrech 
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Silene nutans     Nickendes Leimkraut 
Silene vulgaris    Gewöhnliches Leimkraut 
Tanacetum vulgare    Rainfarn 
Teucrium chamaedrys   Edel-Gamander 
Thymus pulegioides    Gewöhnlicher Thymian 
Veronica teucrium    Großer Ehrenpreis 
Veronica chamaedrys   Gamander-Ehrenpreis 
Briza media     Gewöhnliches Zittergras 
Carex flacca     Blaugrüne Segge 
Koeleria glauca    Blaugrünes Schillergras 
Phleum phleoides    Steppen-Lieschgras 
 
Fassadenbegrünung 
Die folgende Artenliste stellt eine Auswahl dar, Ergänzungen sind mit Blick auf die konkrete 
Ausführungsplanung der Fassadenbegrünung und Standortbedingungen möglich:  
 
Bodengebundene Kletterpflanzen (ohne Rankhilfe)   
Hedera helix       Efeu 
Parthenocissus tricuspidata tr. „Veitchii “   Wilder Wein  
Parthenocissus quinquefolia tr. „Engelmannii“  Wilder Wein   
 
Bodengebundene Kletterpflanzen (mit Rankhilfe)   
Actinidia arguta    Strahlengriffel  
Akebia quinata    Akebie  
Aristolochia macrophylla   Pfeifenwinde  
Campsis radicans    Trompetenblume  
Celastrus orbiculatus    Baumwürger  
Clematis spec. in Arten / Sorten  Waldrebe 
Hydrangea petiolaris    Kletterhortensie  
Lonicera spec. in Arten und Sorten  Geißblatt  
Parthenoicissus quinquefolia  Wilder Wein / Jungfernrebe  
Polygonum aubertii    Knöterich  
Vitis spec. in Arten und Sorten  Weinrebe  
Wisteria sinensis    Blauregen 




